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- Leider fehlt an dieser Stelle eine klare und grundsätzliche Ablehnung der genannten 
Maßnahmen. 
 

- Auch wenn die Frage das Thema Neugenehmigung von Anlagen nicht enthält, wäre 
eine Erweiterung der Maßnahmenliste diesbezüglich durch das BMUV 
wünschenswert gewesen. Erschwerte Genehmigungen von Industrieanlagen und 
damit einhergehend eine direkte Behinderung der Industrietransformation müssen 
unmissverständlich ausgeschlossen werden. 
 

Abschließend möchte ich auch an dieser Stelle nochmals auf die Thematik des Average 
Exposure Indicator (AEI) bzw. der durchschnittlichen Exposition hinweisen. Im städtischen 
Hintergrund soll dieser AEI beispielsweise für PM2.5 einen Zielwert entsprechend dem WHO-
Richtwert von 5 µg/m³ erreichen. Falls dieser Wert überhaupt erreichbar ist, sind die dafür 
notwendigen Maßnahmen aus heutiger Sicht noch völlig unbekannt. Bei der nationalen 
Umsetzung der EU-Luftqualitätsrichtlinie sollte unter anderem dieser Teil mit großer Sorgfalt 
geprüft werden. 
 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 




